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BÜNDNER SCHULBLATT | April 2020

Volksschule und Musikschule
- ein Zusammenspiel?
Im Kanton Graubünden decken die 18 Sing- und Musikschulen den ausserschulischen Musikunterricht im ganzen

Kantonsgebiet ab. Unterrichtet werden die verschiedensten Instrumente, Gesang, Ensembles, Bands, Chorgruppen,

elementare Musikausbildung sowie zum Teil auch Ballett und Tanz durch qualifizierte Musikpädagogen mit

Masterabschluss auf ihrem Instrument oder in ihrem Fach.

ANITA J EH LI, LEITERIN DER MUSIKSCHULE DOMAT/EMS FELSBERG

Als Dachverband fungiert der Verband

Sing- und Musikschulen Graubünden

VSMG. Im Jahr 2018 betrug die

Fachbelegung bei den Kindern und Jugendlichen

6940 und bei den Erwachsenen

760, es wurden rund 91 '300

Unterrichtsstunden erteilt.

Der Musikunterricht muss ausserhalb

der Schulzeiten stattfinden, über Mittag

und nach Schulschluss bis in den

Abend hinein, oder am freien Nachmittag.

In einigen Gemeinden können die

Musikschulen im Auftrag der Volksschule

das Fach Musikalische Grundausbildung

innerhalb des Stundenplans

unterrichten. Die Dauer dieses Unterrichts

ist unterschiedlich, je nach Gemeinde

wird er ein Jahr oder zwei Jahre im

Kindergarten oder in den ersten beiden

Primarklassen erteilt.

Ist die Musikalische Grundausbildung

Teil des Volksschulunterrichts, können

Volksschul- und Musiklehrperson diese

Gelegenheit für gemeinsame Projekte

mit Musik, Tanz und Bewegung nutzen,

so entsteht eine Zusammenarbeit.

Zudem binden Volksschullehrpersonen

Schülerinnen und Schüler, die ein

Instrument lernen, in ihre musikalischen

Projekte ein. Hier kann die Musiklehrperson

bei der Einstudierung der

Instrumentalstimmen behilflich sein.

Im Gegensatz zu anderen Kantonen

sind die Bündner Musikschulen selten

im Schuldepartement der Gemeinde

angegliedert. Kantonal sind sie nicht im

Schul-sondern im Kulturförderungsgesetz

eingebunden. Dies macht es eher

schwierig, Berührungspunkte zwischen

den beiden Bildungsinstitutionen zu

fördern und so beschränken sich gemeinsame

Projekte auf punktuelle Anlässe

wie oben beschrieben.

Die Einführung des Lehrplan 21 und

die damit einhergehende Erhöhung der

Stundentafel, die Hausaufgaben, das

sich durch die Attraktivität von Computer

und Handy verändernde Freizeitverhalten

und das zunehmende Angebot

von Freizeitaktivitäten machen den

Musikschulen zu schaffen. Es wird immer

schwieriger, Kinder für den Musikunterricht

zu begeistern und sie über längere

Zeit bei der Stange zu halten, denn ein

Instrument zu erlernen braucht Zeit,

Durchhaltevermögen und Disziplin des

regelmässigen Übens.

Es gibt Kantone, die sich Gedanken

gemacht haben, welche Bedingungen zu

schaffen sind, damit sich die musikalische

Bildung weiterhin behaupten

kann:

• Die Integration der Musikalischen

Grundausbildung während zweier

Jahre im Stundenplan wird per
kantonalem Gesetz vorgeschrieben.

Die Ausbildung der Lehrpersonen

für Musikalische Grundausbildung

und Rhythmik, welche mit einem

Bachelor einer Fachhochschule

abschliesst, wird zum Unterrichten

der Sing- und Musiklektionen der

Volksschule anerkannt.

• Es werden Kompensationsmög¬

lichkeiten geschaffen, so dass

Musikschüler während der Schule

üben oder den Instrumental- oder

Gesangsunterricht besuchen

können.

• Es werden keine Hausaufgaben

erteilt.

Diese Aufstellung kann als «Wunschliste»

der Musikschulen verstanden werden.

Mit diesen Massnahmen ergäbe

sich ein weit engeres Zusammenspiel
der beiden Bildungsinstitutionen, die

das genau gleiche Ziel verfolgen: Die

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen,

dass sie ihre Persönlichkeit entfalten

und später Verantwortung für sich

und für das Gemeinwohl übernehmen

können. Die Musikschulen sind

prädestiniert bei dieser wohl wichtigsten

Aufgabe der Gesellschaft mitzuhelfen

- doch sie können es nur, wenn man

ihnen dazu gewisse Rahmenbedingungen

schafft.

Anita Jehli
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